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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Chemikalienrecht - Forderung einer Abgrenzung vom
Abfallrecht

Stand vom 24.06.2025 15:21:44 bis 27.06.2025 09:51:18

Angegeben von:
am 21.06.2024 bvse - Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (R001334)

Beschreibung:
Das Chemikalienrecht greift immer mehr in das Abfallrecht ein. Da das Chemikalienrecht 

dynamisch erweitert wird, beschränken die chemikalienrechtlichen Vorgaben (REACH, CLP) 

häufig das Recycling. Das Chemikalienrecht muss klar vom Abfallrecht abgegrenzt sein. 

Chemikalienrechtliche Vorgaben dürfen die Rückgewinnung von Rohstoffen nicht weiter 

verhindern.

Betroffene Interessenbereiche (3)

 Kleine und mittlere Unternehmen [alle RV hierzu]

 Klimaschutz [alle RV hierzu]

 Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001334
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